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Vorwort 

Mit diesem Bericht stellt das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) eine Zusam-

menschau und Beschreibung von Entwicklungen und Veränderungen im Jahr 2022 in der deutschen 

ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) vor. 

Der vorliegende Bericht 2022 ist Teil einer jährlichen Berichterstattung im Rahmen der maritimen 

Raumordnung für die AWZ und führt den Bericht von 2021 fort. Für die grundsätzlichen Beschrei-

bungen der Sektoren wird auf den ersten Bericht 20211 verwiesen. 

Der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen, der Ent-

wicklung in den auf dem Meer tätigen Sektoren sowie der Meeresumwelt. Der Betrachtungszeitraum 

für die Berichterstellung ist vornehmlich das Jahr 2022.  

Der Bericht umfasst räumlich vorrangig die deutsche AWZ in der Nordsee und Ostsee. Sofern raum-

wirksame Entwicklungen in den deutschen Küstenmeeren und den benachbarten Meeresgebieten 

stattgefunden haben, wurden diese in die Betrachtung mit aufgenommen. 

Der Berichtsinhalt stützt sich auf öffentlich zugängliche Quellen und Veröffentlichungen Dritter sowie 

auf eigene Erkenntnisse des BSH. Hinweise zur Vervollständigung oder Berichtigung der Inhalte 

nimmt das BSH gerne entgegen.2 

 

  

                                                

1 https://www.bsh.de/DE/THEMEN/Offshore/Meeresraumplanung/_Anlagen/Downloads/Jahresbe-

richt_AWZ_2021.html?nn=1653374 

2 Kontakt per E-Mail über EingangOdM@bsh.de 

https://www.bsh.de/DE/THEMEN/Offshore/Meeresraumplanung/_Anlagen/Downloads/Jahresbericht_AWZ_2021.html?nn=1653374
https://www.bsh.de/DE/THEMEN/Offshore/Meeresraumplanung/_Anlagen/Downloads/Jahresbericht_AWZ_2021.html?nn=1653374
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1 Politische und rechtliche Rahmenbedingungen 

In Kapitel 1 werden die wichtigsten Entwicklungen auf internationaler, europäischer und nationaler 

Ebene beschrieben, die über politische und rechtliche Rahmenbedingungen Einfluss auf die mariti-

men Sektoren und die Meeresumwelt nehmen. 

 Allgemeine p ol itische Rahmenbedingungen  

Nach dem Inkrafttreten des Raumordnungsplans am 1. September 2021 waren die politischen Rah-

menbedingungen zunächst durch den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung3 geprägt. Die-

ser enthält eine deutliche Erhöhung der Ausbauziele der Windenergie auf See sowie eine gestärkte 

Bedeutung der Windenergie. 

Im Winter 2021/22 wurden die vorgenannten Ziele der Koalition im Rahmen des Novellierungs-Ver-

fahrens für das WindSeeG in den entsprechenden Gesetzesentwürfen implementiert, die am 6. April 

2022 als Teil des sogenannten Osterpaketes der Bundesregierung veröffentlicht wurden. 

Mit Beschluss des Bundestages vom 8. Juli 2022 wurden die vorgenannten Gesetzesentwürfe (mit 

Anpassungen) verabschiedet. Seitdem sind die für den Ausbau der Windenergie auf See wesentli-

chen, neuen Regelungen des Windenergie-auf-See-Gesetzes in der Fassung, die ab dem 1.1.2023 

gelten wird, festgelegt.  

Im Frühjahr 2022 hat sich durch den Angriff Russlands auf die Ukraine eine neue, sehr verschärfte 

politische Rahmenlage ergeben. Der Ausbau der Windenergie in der Meeresraumplanung und die 

Fachplanung für den Offshore Windenergieausbau erhalten dadurch verstärkte Bedeutung. 

Multilaterale Vereinbarungen  

Esbjerg Erklärung über Windenergie und grünen Wasserstoff 4 

Am 18. Mai 2022 wurde im dänischen Esbjerg die Erklärung der Energieminister über die Nordsee 

als grünes Kraftwerk Europa unterzeichnet. Im Rahmen der Nordsee-Energiekooperation (NSEC) 

verpflichteten sich die Regierungen Belgiens, Dänemarks, Deutschlands und der Niederlande, fos-

sile Brennstoffe, darunter russisches Öl, Kohle und Gas, zunehmend durch europäische erneuer-

bare Energien aus der Nordsee, darunter Offshore-Windkraft und grünen Wasserstoff, zu ersetzen.  

Für die Offshore-Windenergie liegen die gemeinsamen Ziele bei mindestens 65 GW bis 2030 und 

einer Verdoppelung der Gesamtkapazität an Offshore-Windenergie bis 2050 auf mindestens 150 

                                                

3 Koalitionsvertrag 2021 ï 2025 zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), BÜNDNIS 90 / DIE GRÜ-

NEN und den Freien Demokraten (FDP), abrufbar unter: https://www.bundesregierung.de/re-

source/blob/974430/1990812/04221173eef9a6720059cc353d759a2b/2021-12-10-koav2021-data.pdf?download=1. 

4 https://www.espo.be/practices/esbjerg-declaration-on-offshore-wind-and-green-hyd 

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1990812/04221173eef9a6720059cc353d759a2b/2021-12-10-koav2021-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1990812/04221173eef9a6720059cc353d759a2b/2021-12-10-koav2021-data.pdf?download=1
https://www.espo.be/practices/esbjerg-declaration-on-offshore-wind-and-green-hyd
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GW. Für die Erzeugung von grünem Wasserstoff wird eine Produktionskapazität von etwa 20 GW 

bis 2030 angestrebt. 

Kunming -Montreal Global Diversity Framework (Dezember  2022) 

Am 19. Dezember 2022 wurde auf der fünfzehnten Tagung der Konferenz der Vertragsparteien 

(COP 15) das Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) angenommen. 

Dieses Rahmenwerk baut auf den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG) und auf früheren stra-

tegischen Plänen des Übereinkommens auf und beinhaltet 4 Ziele (Goals) für 2050 und 23 Ziele 

(Targets) für 2030. 

Die Ziele für 2050 mit direktem Bezug zur maritimen Raumordnung lassen sich wie folgt zusammen-

fassen: 

¶ Schutz der marinen Ökosysteme, Schutz bedrohter Arten. 

¶ Nachhaltige Nutzung und Verbesserung der Ökosysteme (Ökosystemfunktionen und -leis-

tungen). 

Bei den Zielen für 2030 ist die folgende Auswahl von besonderer Bedeutung für die deutsche AWZ: 

¶ Den Verlust von Gebieten mit hoher biologischer Vielfalt bis 2030 auf null zu reduzieren. 

¶ Mindestens 30 Prozent der geschädigten Meeresökosysteme sollen wiederhergestellt sein. 

¶ Effektiver Schutz und Management von 30% der Meeresgebiete durch ein Verbundsystem 

von Schutzgebieten. 

¶ Managementmaßnahmen für den Schutz bedrohter Arten. 

¶ Verringerung der Risiken von Verschmutzungen und der negativen Auswirkungen von Ver-

schmutzungen. 

Mit der Verabschiedung des Globalen Biodiversitätsrahmens von Kunming-Montreal haben sich alle 

Vertragsparteien verpflichtet, nationale Ziele zur Umsetzung des Rahmens festzulegen, während 

alle anderen Akteure aufgefordert wurden, ihre eigenen Verpflichtungen zu entwickeln und mitzutei-

len. 

Die Zielvorgaben des GBF machen die 2020 von der Europäischen Kommission verabschiedete 

EU-Biodiversitätsstrategie 2030 und eine Überarbeitung der 2007 vom Bundeskabinett gebilligten 

Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS 2007) notwendig. 
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Europäische Union  

Leitlinien der EU-Kommission zur EU -Biodiversitätsstrategie  (Januar 2022) 

Die Leitlinien der EU-Kommission zur EU-Biodiversitätsstrategie vom 28.01.20225 enthalten Krite-

rien und Erläuterungen dazu, wie der gesetzliche Schutz der Gebiete, die für das 30%-Ziel und das 

10%-Ziel der EU-Biodiversitätsstrategie 2030 angerechnet werden, ausgestaltet sein sollte.  

Danach zählen zu den Schutzgebieten, die auf das 30%-Ziel angerechnet werden können6, die Na-

tura-2000-Gebiete (d.h. Schutz unter der FFH-Richtlinie oder der Vogelschutz-Richtlinie).  

Ein Kriterium für Schutzgebiete, die auf das 10%-Ziel angerechnet werden können7 ist insbesondere, 

dass der gesetzliche Schutz hier darauf abzielt, dass die Gebiete im Wesentlichen nicht durch 

menschliche Einflüsse gestört werden. 

REPowerEU (Mai 2022)8 

Am 18. Mai 2022 legte die Europäische Kommission den REPowerEU-Plan vor. Sie reagierte damit 

auf die Belastungen und Störungen auf dem globalen Energiemarkt, die durch Russlands Invasion 

in die Ukraine verursacht wurden. Im Zentrum des Plans steht dabei die Transformation des Ener-

giesystems Europas mit dem Ziel, die Abhängigkeit der EU von fossilen Brennstoffen aus Russland 

zu beenden und zur Bewältigung der Klimakrise beizutragen. 

Mit den Maßnahmen von REPowerEU kann dieser Zielvorgabe durch Energieeinsparungen, die 

Diversifizierung der Energieversorgung und den beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien als 

Ersatz für fossile Brennstoffe in Privathaushalten, in der Industrie und in der Stromerzeugung ent-

sprochen werden. 

Verordnung (EU) 2022/869 zu Leitlinien für die transeuropäische Energieinfrastruktur (Mai 

2022)9 

Mit der Verordnung erkennt die EU an, dass die Bemühungen zur Anpassung an den Klimawandel 

und zur Eindämmung der Auswirkungen des Klimawandels, zur Steigerung der Resilienz sowie zur 

Katastrophenprävention und -vorsorge zu verstärken sind. Es wird gefordert, dass die Energieinfra-

strukturen den unvermeidbaren Auswirkungen des Klimawandels, mit denen in Europa trotz der Kli-

maschutzmaßnahmen zu rechnen ist, standhalten können. 

                                                

5 EU Kommission, Commission Staff Working Document ï Criteria and guidance for protected areas designations, SWD 

(2022) 23 final vom 28.01.2022.  

6 Ebd., S. 5 ff.  

7 Ebd., S. 19 ff.  

8 https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-se-

cure-and-sustainable-energy-europe_de 

9 Amtsblatt der Europäischen Union 3.6.2022 L 152/49 

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_de
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_de
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Damit die klima- und energiepolitischen Vorgaben der Union für 2030 und ihr Ziel der Klimaneutralität 

bis 2050 erreicht werden können, muss die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien darüber 

hinaus ausgebaut werden. Damit kommt der Energieinfrastruktur für die Stromübertragung und -

speicherung für die Integration des stark steigenden Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien 

in das Stromnetz eine entscheidende Bedeutung zu. 

Die Verordnung zeigt die Notwendigkeit, langfristige Planung und Entwicklung der Offshore- und 

Onshore-Stromnetze zu koordinieren. 

Vorschlag für eine Novellierung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (Mai 2022) 

Am 18.05.2022 hat die EU-Kommission einen Vorschlag zur Novellierung der Erneuerbare-Ener-

gien-Richtlinie ï RL (EU) 2018/2001 veröffentlicht.10 Darin wird Bezug auf die seit Frühjahr 2022 

bestehende Energiekrise genommen und die wesentliche Rolle der erneuerbaren Energien als Teil 

einer unabhängigen Energieversorgung herausgestellt.  

Wesentliche Instrumente, die nach diesem Vorschlag neu in die Erneuerbare-Energien-Richtlinie 

eingefügt werden sollen, sind folgende:  

¶ das Ziel für den Ausbau der erneuerbaren Energien in der EU soll auf 45% erhöht werden;  

¶ die Mitgliedstaaten sollen einen Plan vorlegen, aus dem hervorgeht, wie sie jeweils ihren 

nationalen Beitrag zum Ziel bis 2030 erreichen werden;  

¶ die Mitgliedstaaten sollen jeweils einen nationalen Plan oder mehrere Pläne vorlegen, aus 

dem/denen hervorgeht, auf welchen Flächen künftig der Ausbau von erneuerbaren Ener-

gien in beschleunigten Verfahren stattfinden kann;  

¶ durch verschiedene Verfahrensvorschriften sollen Genehmigungsprozesse deutlich be-

schleunigt werden, insbesondere bei ausgewiesenen Beschleunigungsgebieten, bei denen 

grundsätzlich nur eine Umweltprüfung auf allen Ebenen der Planung und Zulassung durch-

geführt werden soll. 

Vorschlag der EU-Kommission zur Einführung einer Verordnung zur Wiederherstellung der 

Natur (Juni 2022) 

Am 22.06.2022 hat die EU-Kommission einen Gesetzesvorschlag zur Einführung einer neuen EU-

Verordnung zur Wiederherstellung der Natur veröffentlicht.11 

Wesentliche Motivation des Gesetzesvorhabens ist der Verlust von Biodiversität, sodass sich der 

Vorschlag auch an die EU Biodiversitätsstrategie anlehnt. Zweck ist es, rechtlich verbindliche Ziele 

für die Wiederherstellung von Ökosystemen, die in einem schlechten Zustand sind, zu schaffen. 

                                                

10 EU Kommission, Proposal for a Directive of the European Parliament and the European Council amending Directive 

(EU) 2018/2011 on the promotion of the use of energy from renewable sources [é], COM(2022) 222 final, vom 18.05.2022.  

11 EU-Kommission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on nature restoration, COM 

(2022) 304 final vom 22.06.2022.   
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Wiederherstellungsmaßnahmen der Mitgliedstaaten sollen bis 2030 mindestens 20% der land- und 

seeseitigen Flächen in der EU abdecken. Art. 5 sieht für marine Ökosysteme vor, dass bis 2030 alle 

marinen Ökosysteme (in Anhang 2 der Verordnung) die sich nicht in einem guten Zustand befinden, 

nationalen Wiederherstellungsmaßnahmen unterworfen sind. Bis 2040 sollen diese Maßnahmen für 

40% und bis 2050 für 90% der Flächen aus Anhang 2 in Kraft sein. Ausnahmen von den Pflichten 

zu Wiederherstellungsmaßnahmen sind grundsätzlich möglich, wenn es sich um Vorhaben handelt, 

die ein überragend wichtiges öffentliches Interesse verfolgen oder in Übereinstimmung mit Artikel 6 

Absatz 4 der FFH-Richtlinie (92/43/EWG)12 genehmigt wurden. 

Verordnung (EU) 2022/2577 des Rates vom 22. Dezember 2022  zur Festlegung eines Rah-

mens für einen beschleunigten Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien  

Mit der ĂVerordnung zur Festlegung eines Rahmens f¿r einen beschleunigten Ausbau der Nutzung 

erneuerbarer Energienñ (VO (EU) 2022/2577 v. 22. Dezember 2022) werden umfassende MaÇnah-

men auf europäischer Ebene erlassen, welche u.a. Fragen des Arten- und Naturschutzes und des 

Repowerings betreffen. 

Das Ziel der EU-Verordnung ist es, die erneuerbaren Energien rasch auszubauen und damit die 

Auswirkungen der aktuellen Energiekrise zu mindern sowie den europäischen Energiemarkt gegen 

das Vorgehen Russlands im Hinblick auf die Energieversorgung zu schützen. 

Zentraler Gegenstand der Verordnung ist die Einschränkung des Artenschutzrechts unter bestimm-

ten Voraussetzungen. Hierbei wird einmal die Relevanz erneuerbarer Energien für das öffentliche 

Interesse sowie die öffentliche Gesundheit und Sicherheit betont. Damit erhalten die erneuerbaren 

Energien ein besonderes Gewicht in der Abwägung mit anderen Schutzgütern (Art. 3). Die Mitglieds-

staaten können beim Ausbau erneuerbarer Energien, der Energienetze und der Energiespeicherung 

unter bestimmten Bedingungen Ausnahmen von der Umweltverträglichkeitsprüfung und den Bewer-

tungen des Artenschutzes aus der FFH- und Vogelschutzrichtlinie festlegen (Art. 6). 

  

                                                

12 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:DE:PDF 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:DE:PDF
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Nationale  Strategien  

Grundsatzbeschluss 2022 zur Deutschen Nachhaltigke itsstrategie  vom 30.11.2022 13 

Der Grundsatzbeschluss 2022 bekräftigt die am 10. März 2021 beschlossene Weiterentwicklung der 

deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 2021. Diese bildet den zentralen Rahmen für die deutsche Nach-

haltigkeitspolitik und die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten 

Nationen.14 Die Agenda 2030 ihrerseits ist im Koalitionsvertrag für die 20. Legislaturperiode als 

Richtschnur der Politik der Bundesregierung vorgegeben. 

Die Schwerpunktthemen der Nachhaltigkeitsstrategie mit Relevanz für maritime Raumordnung sind 

die Energiewende, der Klimaschutz und eine schadstofffreie Umwelt. 

Die Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung wird in einem breiten Spektrum von thematischen 

Bereichen gemessen. Für den Meeresraum sind hier vor allem folgende Themen relevant: 

¶ Erneuerbare Energien ï Zukunftsfähige Energien ausbauen 

¶ Ressourcenschonung ï Ressourcen sparsam und effizient nutzen 

¶ Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - Wirtschaftsleistung umwelt- und sozialverträglich stei-

gern 

¶ Klimaschutz ï Treibhausgase reduzieren 

¶ Meere schützen - Meere und Meeresressourcen schützen und nachhaltig nutzen 

Weitere p olitische Entwicklungen  

Im Hinblick auf grenzüberschreitende Wirkungen von Entwicklungen in der Nordsee und Ostsee 

werden im Folgenden politische Strategien und Programme der Nachbarländer Deutschlands be-

schrieben. 

National es Wasserprogramm 2022 -2027 mit Nordseeprogramm , Niederlande  

Im Nationalen Wasserprogramm 2022 - 2027 beschreibt die niederländische Regierung die Haupt-

linien der nationalen Wasserpolitik und deren Umsetzung in den nationalen Gewässern. Sie bein-

haltet auch Themen wie z.B. den Ausgleich zwischen Windenergie auf See, Fischerei, Schifffahrt, 

Meeresnatur und Sandabbau. 

 

                                                

13 https://www.bundesregierung.de/resource/blob/992814/2146150/1cc38031193bf28e03327ba17eb6666b/2022-11-30-

dns-grundsatzbeschluss-data.pdf?download=1 

14 https://www.un.org/Depts/german/millennium/Global-Indicator-Framework-2023-REF.pdf 

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/992814/2146150/1cc38031193bf28e03327ba17eb6666b/2022-11-30-dns-grundsatzbeschluss-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/992814/2146150/1cc38031193bf28e03327ba17eb6666b/2022-11-30-dns-grundsatzbeschluss-data.pdf?download=1
https://www.un.org/Depts/german/millennium/Global-Indicator-Framework-2023-REF.pdf
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Nordseepr ogramm 2022 ï 202715, Niederlande  

Das Programm ist ein integraler Bestandteil des Nationalen Wasserprogramms 2022-2027. Mit dem 

Anhang Meeresstrategie Teil 3 enthält er ein Maßnahmenprogramm für die MSRL. Wesentlicher 

Inhalt des Programms ist die räumliche Gestaltung der Nordsee und das Erreichen eines guten Um-

weltzustands. 

Das Programm leitet aus den politischen Vorgaben den Rahmen für die Raumplanung ab. Teil der 

Raumplanung ist die Ausweisung von Windparkzonen für die Realisierung von 10,7 GW zusätzlicher 

Windenergie bis einschließlich 2030. 

Im weiteren Verfahren wird genauer festgelegt, wo in diesen Gebieten Windparks realisiert werden 

sollen. Dabei wird stets geprüft, ob die Realisierung mit der ökologischen Tragfähigkeit der Nordsee 

vereinbar ist, und andere Nutzer der Nordsee wie Schifffahrt, Fischerei, Bergbau und Verteidigung 

werden berücksichtigt. 

Das Programm enthält auch eine Reihe von Richtlinien und Bewertungsrahmen (u. a. für die Durch-

fahrt, die gemeinsame Nutzung, genehmigungspflichtige Aktivitäten und Gebietserkundungen sowie 

den Leitfaden für den Gebietspass) und macht leitende Aussagen über künstliche Inseln im Meer. 

Darüber hinaus beschreibt das Nordseeprogramm die zu diesem Zweck von Rijkswaterstaat durch-

geführte Verwaltung. Abschließend werden die Wechselwirkungen zwischen Land und Meer be-

schrieben, die Ziele und Initiativen in Bezug auf Wissen und Überwachung in der Nordsee erörtert 

und die während des Programmzeitraums durchzuführenden Maßnahmen zusammengefasst. 

Ein weiterer Bestandteil des Nordseeprogramms 2022 ï 2027 ist der niederländische maritime 

Raumordnungsplan (März 2022). Er enthält Festlegungen zu Offshore-Windenergie, Naturschutz-

gebieten, Fischerei, Aquakultur, Sandgewinnung, Schifffahrt, Öl- und Gasgewinnung, Kabeln und 

Rohrleitungen, militärischen Übungsgebieten, Tourismus und zum Unterwasserkulturerbe. 

Durch Festlegungen für Windenergie (Windenergiezone 2030) an der Grenze zur deutschen AWZ 

entfiel die konkrete Fortführung der deutschen Schifffahrtsroute SN6 (ĂEsbjerg-Routeñ) für den all-

gemeinen Schiffsverkehr (siehe Abbildung 1). Dadurch eröffnete sich die Möglichkeit, Teilstrecken 

der Route SN6 im Flächenentwicklungsplan 2023 (FEP) für Festlegungen für Windenergie auf See 

zu bestimmen. Das dafür notwendige Zielabweichungsverfahren wird im Kap. 2.2 beschrieben. 

                                                

15 https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/201299/north-sea-programme-2022-2027.pdf 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/201299/north-sea-programme-2022-2027.pdf
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Abbildung 1: Festlegungen zu Schifffahrt und 

Windenergie beiderseits der AWZ-Grenze zwi-

schen Deutschland und den Niederlanden im Be-

reich der Schifffahrtsrouten SN6 und SN2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Rechtliche Rahmenbedin gungen  

Novellierung des Windenergie -auf -See-Gesetzes  

Im Juli 2022 hat der Bundestag eine Novelle des Windenergie-auf-See-Gesetzes beschlossen.16 Für 

die Raumordnung in der deutschen AWZ der Nordsee und der Ostsee sind aus der Novelle insbe-

sondere folgende Neuerungen relevant:  

Die Ausbauziele für Windenergie auf See werden wie folgt erhöht (§ 2 Abs. 2 WindSeeG 2023):  

¶ mindestens 30 Gigawatt bis zum Jahr 2030,  

¶ mindestens 40 Gigawatt bis zum Jahr 2035 und  

¶ mindestens 70 Gigawatt bis zum Jahr 2045.  

Die Errichtung von Windenergieanlagen auf See und Offshore-Anbindungsleitungen liegt nunmehr 

ausdrücklich im überragenden öffentlichen Interesse und dient der öffentlichen Sicherheit (§ 1 Abs. 

3 WindSeeG-E 2022). Das hat z.B. Bedeutung bei der Erteilung von Ausnahmen, wenn Natura-

2000-Gebiete durch einen OWP beeinträchtigt werden. 

Neben zentral voruntersuchten Flächen werden nicht zentral voruntersuchte Flächen ausgeschrie-

ben. Die Genehmigungsverfahren sollen beschleunigt werden. Umweltprüfungen sollen bei mehr-

stufigen Planungs- und Genehmigungsprozessen (bei Offshore-Windparks in der deutschen AWZ 

ist dies die Regel) grundsätzlich nur einmal durchgeführt werden, es sei denn, es wird ein Erfordernis 

zur Auswertung von neuen oder vertiefenden Gesichtspunkten ersichtlich.  

                                                

16 Zweites Gesetz zur Änderung des Windenergie-auf-See-Gesetzes und anderer Vorschriften, BGBl. 2022 I vom 

28.08.2022, S. 1325.  
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 Naturschutzfachplanung  

Managementpläne Schutzgebiete Ostsee  

Am 9. Februar 2022 traten die Managementpläne für die Schutzgebiete in der deutschen Ostsee in 

Kraft. Damit liegen für die Natura-2000-Schutzgebiete Fehmarnbelt17, Kadetrinne18 und Pommer-

sche Bucht ï Rönnebank19 konkrete Schutzmaßnahmen vor. 

 

Zu diesen zählen u.a. die Wiederherstellung von Riffen und die Verringerung von Unterwasserlärm, 

um vor allem Schweinswale zu schützen. Zudem sollen gezielt die Bestände geschützter Arten und 

die Vorkommen der Lebensräume, darunter Wale, Seehunde, Robben und Seevögel sowie Sand-

bänke und Riffe, verbessert werden. 

MSRL-Programm  

Am 24. Juni 2022 hat die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Nord- und Ostsee (BLANO) die Aktua-

lisierung des MSRL-Maßnahmenprogramms zum Schutz der deutschen Meeresgewässer in Nord- 

und Ostsee für 2022-2027 verabschiedet (BMUV, 2022). Die Maritimen Raumordnungspläne des 

Bundes und der Länder tragen als Maßnahmen zu den Umweltzielen 3 (Meere ohne Beeinträchti-

gung der marinen Arten und Lebensräume durch die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten) und 4 

(Meere mit nachhaltig und schonend genutzten Ressourcen) bei. 

  

                                                

17 https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/elAf7wHnJolRFqwf4sY/con-

tent/211211000704M001/BAnzAT08022022B600.pdf 

18 https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/G5qzLAhuWIG48leQ6n4/con-

tent/211211000705M001/BAnzAT08022022B700.pdf 

19 https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/cFxb0FG1MYgcFPHeYXg/con-

tent/211211000778M001/BAnzAT08022022B800.pdf 

https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/elAf7wHnJolRFqwf4sY/content/211211000704M001/BAnzAT08022022B600.pdf
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/elAf7wHnJolRFqwf4sY/content/211211000704M001/BAnzAT08022022B600.pdf
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/G5qzLAhuWIG48leQ6n4/content/211211000705M001/BAnzAT08022022B700.pdf
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/G5qzLAhuWIG48leQ6n4/content/211211000705M001/BAnzAT08022022B700.pdf
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/cFxb0FG1MYgcFPHeYXg/content/211211000778M001/BAnzAT08022022B800.pdf
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/cFxb0FG1MYgcFPHeYXg/content/211211000778M001/BAnzAT08022022B800.pdf
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2 Wesentliche Entwicklungen in den Sektoren 

In einer zusammenfassenden Darstellung werden in Kapitel 2, mit Fokus auf die deutsche AWZ, die 

Entwicklungen in ausgewählten Sektoren beschrieben. Wegen grenzüberschreitender Auswirkun-

gen werden auch die wichtigsten Entwicklungen in den Meeresgebieten der Nachbarländer und den 

Küstenmeeren betrachtet. 

Die Beschreibung beschränkt sich auf die Sektoren, die im Raumordnungsplan AWZ berücksichtigt 

werden, sowie weitere, die für die Raumordnung Bedeutung haben können. 

 Seeschifffahrt  

Die Ausführungen im Kapitel Seeschifffahrt stützen sich auf die folgenden Quellen: 

¶ Webseite des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV)20 

¶ Map and Data Service von HELCOM21 

¶ (ABL, Expertôs study on shipping traffic flows in the North and Baltic Seas and options to 

enhance the safety of shipping in the future - Work Package 1 ï Traffic Study Report, 2022) 

¶ (ABL, Expertôs study on shipping traffic flows in the North and Baltic Seas and options to 

enhance the safety of shipping in the future - Work Packages 2, 3, 5 ï Analysis of SN 10, 

2022) 

¶ (ABL, Expertôs study on shipping traffic flows in the North and Baltic Seas and options to 

enhance the safety of shipping in the future - Work Package 4 ï Analysis of EO2, 2022) 

¶ WSV (2023): Verkehrsbericht 2021 

Im folgenden Kapitel werden die Situation der Seeschifffahrt und ihr Zusammenhang mit der mariti-

men Raumordnung in den folgenden Punkten beschrieben: 

¶ Die Schifffahrtsrouten in der Nordsee und Ostsee: Verkehrszahlen und Bedeutung. 

¶ Die Seeschifffahrt und die Festlegungen im Raumordnungsplan AWZ 2021. 

¶ Die einzelnen Entwicklungen in der Nordsee und Ostsee, welche Auswirkungen auf die See-

schifffahrt haben. 

Hintergrund  

Die Seeschifffahrt ist für die Bundesrepublik Deutschland von herausragender Bedeutung, insbe-

sondere für den Außen- und Welthandel. Dieser findet zu einem Großteil über die Seeschifffahrt 

statt und wird mit diversen Schiffstypen betrieben: verschiedene Typen von Massengutfrachtern, 

Tankern oder Containerschiffen. Neben dem Transport von Gütern zählt außerdem der Personen-

transport zur Seeschifffahrt. Aufgrund der geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen sichern die 

                                                

20 https://bmdv.bund.de/DE/Themen/Mobilitaet/Wasser/Seeverkehr/seeverkehr.html 

21 https://maps.helcom.fi/website/mapservice/index.html  

https://bmdv.bund.de/DE/Themen/Mobilitaet/Wasser/Seeverkehr/seeverkehr.html
https://maps.helcom.fi/website/mapservice/index.html
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Festlegungen in der Raumordnung die Flächen als Grundgerüst der vorrangig genutzten Schiff-

fahrtsrouten. Diese umfassen sowohl die Verkehre zu den deutschen Seehäfen in der Nordsee und 

Ostsee, als auch Transitverkehre. 

Schiffsverkehrsdaten Nordsee  

Die Abbildung 2 zeigt die Verkehrsdichtekarte im Bereich der deutschen AWZ in der Nordsee, ba-

sierend auf AIS-Daten aus dem Jahr 2022. Die Bereiche mit einer hohen Verkehrsdichte sind rot 

dargestellt, in Bereichen mit einer niedrigeren Verkehrsdichte wird dies in Gelb dargestellt. In der 

Abbildung werden die grundlegenden Verkehrsmuster in der Deutschen Bucht deutlich: zum einen 

sind die Verkehre entlang der Küsten zu den jeweiligen Seehäfen deutlich zu erkennen. Zum ande-

ren zeigen sich auch verschiedene Transitverkehre, beispielsweise aus dem englischen Kanal durch 

die belgische, niederländische, deutsche und dänische AWZ bis in die Ostsee. Deutlich erkennbar 

ist auch, dass in küstenfernen Bereichen die Qualität der AIS-Daten abnimmt und nicht alle Passa-

gen flächendeckend erfasst werden. Dies stellt eine besondere Herausforderung für das Monitoring 

des Schiffsverkehrs dar. 

 

Abbildung 2: Verkehrsdichtekarte in der deutschen AWZ der Nordsee für das Jahr 2022 mit Zählgates (Daten: EMSA) 
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Tabelle 1: Verkehrszahlen auf den Schifffahrtsrouten aus dem Raumordnungsplan AWZ 2021 in der Nordsee für das 
Jahr 2022 

Schifffahrtsroute Verkehrszahlen in 2022 

SN1 26.041  

SN2 7.168  

SN3 2.266  

SN4 636  

SN5 494  

SN6 573  

SN7 1.299  

SN8 667  

SN9 1.169  

SN10 15.165  

SN11 824  

SN12 1.037  

SN13 327  

SN14 981  

SN15 376  

SN16 653  

SN17 414  

SN18 247  

SN19 255  

 

In Abbildung 2 sind die Ergebnisse einer eigenen Auswertung des BSH mit Hilfe des Programms 

ĂIWRAPñ dargestellt. Diese Auswertung basiert auf AIS-Daten der EMSA für diesen Bereich. Es 

wurden sog. ĂPassage Linesñ, also Zªhllinien, ¿ber die im Raumordnungsplan AWZ 2021 festgeleg-

ten Schifffahrtsrouten gelegt, um die Verkehrszahlen auf jeder Route zu erhalten. Diese Zahlen wer-

den in Tabelle 1 aufgelistet. Diese Ergebnisse geben lediglich einen groben Überblick über die 

Schiffsbewegungen und bieten keine abschließende Bewertung. Gleiches gilt für die in Tabelle 2 

aufgelisteten Verkehrszahlen in der Ostsee. 

In der Nordsee variieren die Verkehrszahlen je Route ziemlich stark. Dabei ist die Schifffahrtsroute 

SN1 im Bereich des Verkehrstrennungsgebietes Terschelling German Bight mit gut 26.000 Schiffs-
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bewegungen die meistbefahrene Route. Nördlich davon umfasst Schifffahrtsroute SN2 das Ver-

kehrstrennungsgebiet German Bight Western Approach. Hier waren gut 7.000 Schiffsbewegungen 

im Jahr 2022 zu verzeichnen. 

Sehr stark frequentiert ist ebenfalls die Schifffahrtsroute SN10 mit über 15.000 Schiffsbewegungen, 

die vorwiegend als Transitroute vom englischen Kanal in die Ostsee und umgekehrt genutzt wird. 

Die Verkehrszahlen für die anderen Festlegungen im Raumordnungsplan AWZ 2021 liegen mit gro-

ßen Anteil im Bereich zwischen 200 und 1.300 Schiffsbewegungen pro Jahr. 

In einigen Bereichen, wie beispielsweise bei SN18, ist zukünftig mit einer größeren Frequentierung 

zu rechnen. Bei einem in Zukunft eventuell eisfreien Nordpol ist auf den nordgehenden Routen mit 

einer Zunahme der Verkehre zu rechnen. 

Die Verkehrszahlen in Tabelle 1 und Tabelle 2 liegen in einer Größenordnung, wie sie auch im ak-

tuellen Verkehrsbericht  der WSV für das Jahr 2021 veröffentlicht wurden. In diesem jährlich erschei-

nenden Verkehrsbericht werden u.a. für die Nordsee und die Ostsee die Verkehrsströme sowie Zähl-

linien an einigen signifikanten Stellen aufgeführt. In einigen Bereichen decken sich die Zähllinien 

ungefähr mit den Schifffahrtsfestlegungen aus dem Raumordnungsplan AWZ 2021, in einigen an-

deren Bereichen weichen diese jedoch in Lage und Breite voneinander ab. Insbesondere bei den 

beiden Verkehrstrennungsgebieten in der Nordsee (Terschelling German Bight und German Bight 

Western Approach), ist die Lage der Zähllinien und somit auch das Ergebnis der Verkehrszahlen 

nahezu identisch (WSV, 2023). 

Dies verdeutlicht auch die Abbildung 3, welche die Verkehrsströme in der Nordsee mit Verkehrszah-

len in einigen wesentlichen Bereichen darstellt. 
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Abbildung 3: Verkehrsströme in der Nordsee (Quelle: WSV Verkehrsbericht 2021) 

Schiffsverkehrsdaten Ostsee  

Die Abbildung 4 zeigt die Verkehrsdichte in der südlichen Ostsee. Die Bereiche mit einer hohen 

Verkehrsdichte werden mit einem kräftigen Rot hervorgehoben. Auch hierbei zeigen sich wieder 

grundlegende Verkehrsmuster: einerseits sind die Verkehre insbesondere von und zu den größeren 

deutschen Häfen in der Ostsee (Kiel, Lübeck und Rostock) gut zu erkennen. Andererseits zeigen 

sich auch in der deutschen AWZ der Ostsee einige Transitverkehre: insbesondere von der Nordsee 

über Dänemark und Deutschland bis in die zentrale Ostsee oder zum polnischen Hafen in Swine-

münde. 

Die Abbildung 4 wurde ebenfalls mit dem Programm ĂIWRAPñ auf Grundlage von EMSA AIS-Daten 

für das Jahr 2022 erstellt. Hier wurden ebenfalls auf jeder Route Zähllinien festgelegt, an welchen 

die Verkehrszahlen ermittelt wurden. 
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Abbildung 4: Verkehrsdichtekarte in der südlichen Ostsee für das Jahr 2022 mit Zählgates (Daten: EMSA) 

Tabelle 2: Verkehrszahlen auf den Schifffahrtsrouten aus dem Raumordnungsplan AWZ 2021 in der Ostsee für das Jahr 
2022 

Schifffahrtsroute Verkehrszahlen in 2022 

SO1 27.781  

SO2 3.919  

SO3 7.718  

SO4 4.555  

SO5 1.805  

 

Die Verkehrszahlen auf den Schifffahrtsrouten SO1 bis SO5 für das Jahr 2022 werden in Tabelle 2 

dargestellt. Die meisten Schiffsbewegungen finden mit über 27.000 Schiffsquerungen im Jahr auf 

der Route SO1 statt und umfassen die meisten Verkehre von der westlichen Ostsee in die östliche 

Ostsee und umgekehrt. In diesem Bereich befindet sich auch das Verkehrstrennungsgebiet ĂNorth 

of R¿genñ.  

Auf den beiden Nord-Süd-Routen SO2 und SO4, beides Routen mit Verkehren größtenteils von und 

nach Polen, wurden ca. 4.000 bzw. 4.500 Schiffsbewegungen erfasst. Im Bereich der Route SO3 

wurden über 7.000 Schiffsbewegungen pro Jahr erfasst; diese umfassen im wesentlichen Verkehre 

entlang der polnischen K¿ste durch das Verkehrstrennungsgebiet ĂAdlergrundñ. Auf der Schifffahrts-

route SO5, einem Korridor zwischen EO2 und Arcadis Ost 1 im Küstenmeer, wurden rund 1.800 

Schiffsbewegungen im Jahr 2022 festgestellt. 
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Festlegungen im R aumordnungsplan AWZ 2021 

Im Raumordnungsplan AWZ 2021 wurden drei Flächen als befristete Gebiete für die Schifffahrt aus-

gewiesen, da dort die Verkehrssituation noch nicht abschließend bewertet werden konnte. Dies um-

fasst die Routen SN19 und SO5, sowie Teilbereiche der Route SN10. Diese Bereiche wären grund-

sätzlich auch für die Nutzung von Windenergie auf See geeignet. Um die Gegebenheiten in diesen 

Seegebieten jeweils näher betrachten zu können, wurde im Sommer 2021 vom BSH ein Schifffahrts-

gutachten in Auftrag gegeben. Im Rahmen dieses Gutachtens wurden für die jeweiligen Seegebiete 

Verkehrsanalysen und darauf aufbauend Risikoanalysen durchgeführt. Die Ergebnisse wurden an-

schließend mit Hilfe eines Schiffsführungssimulators verifiziert. Die Analyse verdeutlichte, dass die 

Route SO5 nicht zwingend aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs für die 

Schifffahrt benötigt wird (ABL, 2022). Aus diesem Grund wurde diese Fläche im Flächenentwick-

lungsplan 202322 mit aufgenommen. Die Flächen innerhalb von SN10 werden im Jahr 2023 in einem 

gemeinsamen Formal Safety Assessment mit den Niederlanden und Dänemark näher betrachtet 

und analysiert. 

Im Rahmen des Fortschreibungsverfahrens des FEP wurde für Festlegungen von Windenergie-Flä-

chen innerhalb der Vorranggebiete Schifffahrt SN6 und SN12 ein Zielabweichungsverfahren erfor-

derlich (siehe Kap. 2.2).  

 Offshore -Energieerzeugung  

Die Ausführungen im Kapitel Offshore-Energieerzeugung stützen sich maßgeblich auf die folgenden 

Quellen: 

¶ Planfeststellungsverfahren des BSH23 

¶ Flächenentwicklungsplan (FEP) 202324 

¶ BMWK online: Aktuelle Informationen: Erneuerbare Energien im Jahr 202225  

¶ Deutsche WindGuard 2022: Status des Offshore-Windenergieausbaus in Deutschland. Jahr 

202226 

Im folgenden Kapitel wird die Situation der Offshore-Energieerzeugung und ihre unmittelbare Rele-

vanz für die maritime Raumordnung in folgenden Punkten beschrieben: 

                                                

22 https://www.bsh.de/DE/THEMEN/Offshore/Meeresfachplanung/Flaechenentwicklungsplan/_Anlagen/Down-

loads/FEP_2023_1/Flaechenentwicklungsplan_2023.pdf?__blob=publicationFile&v=1 

23 https://offshore-vorhaben.bsh.de/ 

24 https://www.bsh.de/DE/THEMEN/Offshore/Meeresfachplanung/Flaechenentwicklungsplan/_Anlagen/Down-

loads/FEP_2023_1/Flaechenentwicklungsplan_2023.pdf?__blob=publicationFile&v=1 

25 https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Navigation/DE/Service/Erneuerbare_Energien_in_Zahlen/Aktuelle-Informati-

onen/aktuelle-informationen.html 

26  https://www.windguard.de/jahr-2022.html?file=files/cto_layout/img/unternehmen/windenergiestatistik/2022/Jahr/Sta-

tus%20des%20Offshore-Windenergieausbaus_Jahr%202022.pdf 

https://www.bsh.de/DE/THEMEN/Offshore/Meeresfachplanung/Flaechenentwicklungsplan/_Anlagen/Downloads/FEP_2023_1/Flaechenentwicklungsplan_2023.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bsh.de/DE/THEMEN/Offshore/Meeresfachplanung/Flaechenentwicklungsplan/_Anlagen/Downloads/FEP_2023_1/Flaechenentwicklungsplan_2023.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://offshore-vorhaben.bsh.de/
https://www.bsh.de/DE/THEMEN/Offshore/Meeresfachplanung/Flaechenentwicklungsplan/_Anlagen/Downloads/FEP_2023_1/Flaechenentwicklungsplan_2023.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bsh.de/DE/THEMEN/Offshore/Meeresfachplanung/Flaechenentwicklungsplan/_Anlagen/Downloads/FEP_2023_1/Flaechenentwicklungsplan_2023.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Navigation/DE/Service/Erneuerbare_Energien_in_Zahlen/Aktuelle-Informationen/aktuelle-informationen.html
https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Navigation/DE/Service/Erneuerbare_Energien_in_Zahlen/Aktuelle-Informationen/aktuelle-informationen.html
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¶ Fachplanung Windenergie auf See: FEP 2023. 

¶ Berücksichtigung von Festlegungen des Raumordnungsplans und Zielabweichungsverfah-

ren. 

¶ Ausschreibungen von im FEP 2023 festgelegten Flächen. 

¶ Offshore-Windenergie: Stand des Ausbaus in der Nordsee und in der Ostsee. 

Hintergrund  

In der deutschen AWZ beziehungsweise auf dem Festlandsockel werden eine Vielzahl von Offshore-

Vorhaben geplant und realisiert. Offshore-Energieerzeugung findet dabei bisher nur in Form von 

Windenergie statt. 

Die Raumordnung als übergeordnetes Instrument der Meeresraumplanung setzt den Rahmen für 

die sektorspezifische Fachplanung, welche für die Windenergie auf See durch den Flächenentwick-

lungsplan erfolgt. Der Flächenentwicklungsplan wurde im Jahr 2022 erneut überarbeitet und am 

20.01.2023 veröffentlicht (FEP 2023).  

Die rechtlichen Grundlagen für die Genehmigung von Windparks sind seit dem 1. Januar 2017 das 

Windenergie-auf-See-Gesetz (WindSeeG). Es sieht vor, dass vor der Erteilung der behördlichen 

Genehmigung ein Planfeststellungsverfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. 

Der Planfeststellungsbeschluss ergeht mit einer Vielzahl von Nebenbestimmungen, die sicherstel-

len, dass der Bau und Betrieb keine negativen Auswirkungen auf die Sicherheit des Schiffs- und 

Luftverkehrs sowie die Meeresumwelt haben. 

 

Abbildung 5: Windpark Arkona-Becken Südost (© BSH/Dominic Plug) 
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Fachplanung Windenergie auf See: FEP 2023  

Auf Basis der Festlegungen des Raumordnungsplans wurden im Rahmen der Fortschreibung des 

Flächenentwicklungsplans vom 20.01.2023 weitere Flächen für den Ausbau der Windenergie auf 

See festgelegt, um die im WindSeeG festgelegten Ziele von 30 GW bis 2030, 40 GW bis 2035 sowie 

70 GW bis 2045 zu erreichen (siehe Abbildung 6 und Abbildung 7). Die Errichtung von Windener-

gieanlagen auf See und Offshore-Anbindungsleitungen liegt im überragenden öffentlichen Interesse 

und dient der öffentlichen Sicherheit nach § 1 Abs. 3 WindSeeG.  

Hervorzuheben ist, dass der FEP 2023 Flächen sowie dazugehörige Anbindungsleitungen für eine 

installierte Leistung von Windenergieanlagen auf See von mindestens 30 GW bis zum Jahr 2030, 

einen vergrößerten Energiegewinnungsbereich und ein Testfeld im Küstenmeer von Mecklenburg-

Vorpommern festlegt. Überdies werden technische Neuentwicklungen für eine effizientere Anbin-

dung der Windenergieanlagen beim Anbindungskonzept der Windenergieanlagen auf See an die 

Konverterplattformen ermöglicht.  

 

 

Abbildung 6: FEP 2023: Festlegungen zu Gebieten und Flächen in der AWZ der Nordsee 
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Abbildung 7: FEP 2023: Festlegungen zu Gebieten und Flächen in der AWZ der Ostsee 

 

Der sonstige Energiegewinnungsbereich SEN-1 in der Nordsee wurde räumlich vergrößert mit einer 

Fläche von nun ca. 102 km2 festgelegt. Eine Rohrleitungstrasse zur Anbindung von SEN-1 wurde 

im Rahmen des FEP hingegen nicht festgelegt. Sofern der erfolgreiche Bieter von SEN-1 die Abfüh-

rung der erzeugten Energie mit einer Rohrleitung anstrebt, ist diese möglichst innerhalb der im 

Raumordnungsplan 2021 festgelegten Vorbehaltsgebiete für Leitungen zu führen. Die Planungs-

grundsätze des Flächenentwicklungsplans und die Ziele und Grundsätze des Raumordnungsplans 

sind einzuhalten. Eine Führung der Leitung zur Anbindung von SEN-1 über die im Flächenentwick-

lungsplan festgelegten Grenzkorridore am Übergang zum Küstenmeer N-I bis N-V ist nicht zulässig. 

Darüber hinaus konkretisiert der FEP 2023 die Abstände nach Planungsgrundsatz 6.10 zur Berück-

sichtigung aller bestehenden, genehmigten und festgelegten Nutzungen für verschiedene Installati-

onen bzw. Flächen (siehe Tabelle 3). 
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Tabelle 3: Übersichtstabelle mit Abständen gemäß FEP-Planungsgrundsatz 6.10 zur Berücksichtigung aller bestehenden, 

genehmigten und festgelegten Nutzungen 

 

Zielabweichungsverfahren zu Festlegungen des Raumordnungsplan s 

Die räumlichen Festlegungen im Flächenentwicklungsplan orientieren sich an den festgelegten Vor-

rang- und Vorbehaltsgebieten für Windenergie des Raumordnungsplans 2021. Aufgrund der dyna-

mischen Raumplanung der Anrainer ergab sich im Jahr 2022 allerdings eine veränderte Planungs-

grundlage (North Sea Programme 2022-202727, siehe auch Kapitel 1.1). 

In der Folge weist der FEP 2023 die Flächen N-21.1 und N-11.1 aus, die über die durch den Raum-

ordnungsplan festgelegten Gebiete für Windenergie hinausgehen und bis in raumordnerische Ge-

bietsfestlegungen für die Schifffahrt (SN6 und SN12) hineinreichen. Um die raumordnerische Ver-

tretbarkeit der angepassten Fachplanung zu prüfen, wurde es erforderlich, für diese neuen Flächen-

zuschnitte Zielabweichungsverfahren durchzuführen. 

Das Gebiet N-21 sowie die Erweiterung von N-11 in südliche Richtung ergeben sich durch die Be-

kanntmachung der Niederlande, die Fortführung der Schifffahrtsroute SN6 in der niederländischen 

AWZ zugunsten der Ausweisung von Gebieten für die Nutzung der Windenergie auf See zu schlie-

ßen. Durch die Realisierung dieses Vorhabens in der niederländischen AWZ besteht kein Bedarf an 

                                                

27 Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management (2022). North Sea Programme 2022-2027: https://www.noor-

dzeeloket.nl/publish/pages/201299/north-sea-programme-2022-2027.pdf 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/201299/north-sea-programme-2022-2027.pdf
https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/201299/north-sea-programme-2022-2027.pdf
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einer Ausweisung dieser Schifffahrtsroute sowie der Schifffahrtsroute SN12 innerhalb der deutschen 

AWZ, und Teile der Route könnten für die Windenergie auf See genutzt werden. 

Die Festlegung von Vorranggebieten für die Schifffahrt (Ziffer 2.1. (1) der Festlegungen des ROP 

2021) hat den Rechtscharakter von Zielen der Raumordnung und ist somit für die Planungsebene 

des FEP verbindlich. Voraussetzung für eine zulässige Abweichung vom Raumordnungsplan ist da-

her, dass ein Zielabweichungsverfahren nach § 19 ROG i.V.m. § 6 Abs. 2 ROG durchgeführt wird 

und die in Frage stehenden Zielabweichungen den Voraussetzungen aus § 6 Abs. 2 ROG gerecht 

werden, sodass sie zugelassen werden können. 

Für den vorliegenden Fall konnte von den verbindlichen Vorgaben des ROP abgewichen werden, 

da die Abweichungen raumordnerisch vertretbar sind und die Grundzüge der Planung nicht berührt 

werden ï wie eine umfassende Bewertung sämtlicher für diesen Einzelfall relevanten Tatsachen 

ergab. Teil der Überlegungen war auch der Umstand, dass die Gründe für die Zielabweichung nicht 

bereits beim Planaufstellungsverfahren Gegenstand der Prüfung waren und dort keine bewusste 

Entscheidung gegen die mit der Zielabweichung verfolgte Planung stattgefunden hat. Mit der Pla-

nung und der zu erwartenden Errichtung des Windparks Doordewind in den Niederlanden (North 

Sea Programme 2022-2027) entfällt die Möglichkeit einer sinnvollen Nutzung der SN6 und damit 

auch der SN12. Die Schifffahrtsrouten SN6 und SN12 hätten bei Kenntnis der niederländischen 

Planungen bereits bei der letzten Fortschreibung des Raumordnungsplans für den betroffenen Be-

reich geschlossen werden können. Es ist nicht ersichtlich, dass die nunmehr auf Ebene des Flä-

chenentwicklungsplans geplanten Zielabweichungen bei früherer Kenntnis von der veränderten Si-

tuation des Schiffsverkehrs in diesen Bereichen nicht entsprechend auf der Ebene des ROP 2021 

berücksichtigt worden wären. 

Die Zielabweichung von den Zielen der Raumordnung wird daher dahingehend zugelassen, als das 

neue Gebiet (N-21), die neue Fläche (N-21.1), die Erweiterung des sonstigen Energiegewinnungs-

bereiches SEN-1 sowie die Erweiterung des Gebietes N-11 und der Fläche N-11.1 abweichend von 

den Zielen des ROP 2021 zur Energiegewinnung genutzt werden dürfen. 

Konkretisierung v on Festlegungen des  Raumordnungsplan s 

Der FEP 2023 konkretisiert Regelungen zur Mehrfachnutzung bei Überlappung zweier durch den 

Raumordnungsplan festgelegter und sich möglichweise einschränkender Nutzungen im Gebiet EO2. 

Bei der im Flächenentwicklungsplan festgelegten Fläche O-2.2 besteht eine teilweise Überschnei-

dung mit dem im Raumordnungsplan festgelegten Forschungsgebiet FoO3 (siehe Kapitel 2.6). In 

diesem Bereich muss eine Ko-Nutzung der Windenergiegewinnung und der Fischereiforschung um-

gesetzt werden, damit die Fischereiforschung, insbesondere die Erfassungen für Langzeitreihen, in 

der Art und dem bisher erfolgten Umfang möglich ist (siehe Abbildung 8). 

Wie die Abbildung zeigt, finden im Überlappungsbereich im Rahmen der gemeinsamen EU-Fische-

reipolitik nach standardisierten Methoden regelmäßig hoheitliche Forschungstätigkeiten statt, wel-
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che zu der jährlich international durchgeführten Zustandsbewertung der Fischbestände in der Ost-

see beitragen. Bei der Konzeptionierung des Windparkvorhabens sollen die Belange der forschen-

den Einrichtungen möglichst frühzeitig Berücksichtigung finden. 

 

Abbildung 8: Darstellung der räumlichen Verteilung von Forschungsaktivitäten innerhalb des Überlappungsbereichs der 

Fläche O-2.2 mit dem Vorbehaltsgebiet Forschung FoO3 des ROP 2021 

 

Durch den FEP 2023 wird für die Fläche O-2.2 im Bereich der Überlappung mit FoO3 die Befahr-

barkeit durch Forschungsfahrzeuge mit mobilen, bodenberührenden und pelagischen Fanggeräten 

festgelegt. Besonders die geografische Lage der Beprobungsstationen, sowie der dargestellten 

Schleppstriche und ein nötiger Sicherheitsabstand von mindestens 400 m sind beim Aufstellmuster 

der Windenergieanlagen und bei der Überdeckung der parkinternen Verkabelung zu beachten. 

Darüber hinaus wurden textliche Festlegungen des Raumordnungsplans u.a. in den Genehmigun-

gen von Offshore Windparks berücksichtigt, etwa im Planfeststellungsbeschluss Baltic Eagle vom 

22. April 2022.28 

                                                

28 https://www.bsh.de/SharedDocs/Meldungen_Oeffentl_Bekanntmachungen/_Anlagen/Downloads/Baltic-Eagle-07-06-

2022/Planfeststellungsbeschluss-Baltic-Eagle.html 

https://www.bsh.de/SharedDocs/Meldungen_Oeffentl_Bekanntmachungen/_Anlagen/Downloads/Baltic-Eagle-07-06-2022/Planfeststellungsbeschluss-Baltic-Eagle.html
https://www.bsh.de/SharedDocs/Meldungen_Oeffentl_Bekanntmachungen/_Anlagen/Downloads/Baltic-Eagle-07-06-2022/Planfeststellungsbeschluss-Baltic-Eagle.html
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Raumordnerische Grundsätze zu Windenergie und wirtschaftlichen Nutzungen  allgemein  im 

Planfeststellungsbeschluss  zum Vorhaben der Errichtung und des Betriebs des Offshore -

Wind energieparks ĂBaltic Eagle ñ in der AWZ der Ostsee 

 

Anordnung 6 zu Schiffs - und Luftverkehr:  Die Offshore-Bauwerke müssen bis zu ihrer Entfer-

nung aus dem Seegebiet nach dem - jeweils geltenden - Stand der Technik mit Einrichtungen aus-

gestattet sein, die die Sicherheit des Schiffs- und Luftverkehrs gewährleisten. 

Anordnung 11. 9 zu Meeresumwelt: Sämtliche Berichte und Daten einschließlich Metainformatio-

nen aus dem Bau- und Betriebsmonitoring sind dem BSH zu im Untersuchungsrahmen festgelegten 

Terminen und in den dort abgestimmten Formaten zur Verfügung zu stellen. 

Anordnung 14 zu Errichtung und Betrieb:  Bei der Gründung und Installation der Offshore-Bau-

werke ist diejenige Arbeitsmethode nach dem Stand der Technik zu verwenden, die nach den pro-

jektspezifischen Umständen so geräuscharm wie möglich ist. Dabei ist durch ein geeignetes Schall-

schutzkonzept sicherzustellen, dass die Schallemission (Breitband Einzelereignispegel SEL05) in 

einer Entfernung von 750 m den Wert von 160 Dezibel (dB re1 ɛPa² s) und der Spitzenschalldruck-

pegel den Wert von 190 Dezibel (dB re 1 ɛPa) nicht überschreitet. Sprengungen sind zu unterlas-

sen. 

Anordnung 15 zu Errichtung und Betrieb:  Zur Vermeidung und Verminderung von kumulativen 

Auswirkungen durch störungsauslösende Schalleinträge in Habitaten der deutschen AWZ der Ost-

see sind Baustellen in Anlehnung an die Vorgaben aus dem Schallschutzkonzept des BMU von 

2013 (BMU, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (2013) Konzept für 

den Schutz der Schweinswale vor Schallbelastungen bei der Errichtung von Offshore-Windparks in 

der deutschen Nordsee (Schallschutzkonzept)) derart zu koordinieren, dass Schallereignisse ver-

schiedener Schallquellen in einem zeitlichen und räumlichen Zusammenhang nicht kumulieren. 

Anordnung 20:  Die TdV hat die erstmalige oder wiederholte Errichtung von Offshore-Bauwerken 

sowie die Durchführung baulicher Unterhaltungsarbeiten jeweils in einer Entfernung von weniger 

als 500 m zu fremden Seekabeln oder Rohrleitungen den betreffenden Eigentümern dieser genann-

ten Anlagen vorab bekannt zu geben. 

Anordnung 21:  Im Rahmen eines Risikomanagements ist mindestens in den ersten drei Betriebs-

jahren des OWP das standortspezifische Kollisionsrisiko von Zugvögeln und das Auftreten von Vö-

geln im unmittelbaren Rotorbereich einzelner OWEA des OWP ĂBaltic Eagleñ zu erfassen. 

21.1.1: Für alle tag- und nachtziehenden Arten erfolgt die Erfassung über eine Kombination von 

Vertikalradar zur Erfassung der Zugintensitäten in Echtzeit und einem geeigneten automatischen 

Kamerasystem zur Erfassung von tag- und nachtziehenden Arten im Rotorbereich. [é] Die Kame-

rasysteme müssen je Anlage den Rotorbereich zu 100% erfassen können. Die Systeme sind an für 

den Erfassungszweck geeigneten Standorten zu installieren. 

21.1.2: Für die tagziehenden Arten erfolgt die Erfassung zusätzlich über eine Kombination von Ho-

rizontalradar und einem geeigneten automatischen Langstreckenkamerasystem. [é] 

21.1.4: Die Erfassung erfolgt mindestens in den Hauptzugzeiten vom 01.03. bis 31.05. und vom 

15.07. bis 30.11. über einen Zeitraum von jeweils 24 Stunden am Tag. 

21.2.5: Sofern bei Auswertung der Monitoringergebnisse eine signifikante Erhöhung des Kollisions-

risikos ermittelt wird, sind die Abschaltschwellenwerte im jeweiligen Monitoringbericht (Zwischen- 
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Voruntersuchungen und Ausschreibung en von im Flächenentwicklungsplan 

ausgewiesenen Flächen  

Für die im Flächenentwicklungsplan ausgewiesenen Flächen für Offshore-Windenergie erfolgte bis-

her vor der Ausschreibung durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) immer eine zentrale Voruntersu-

chung und Eignungsprüfung durch das BSH. Die Novelle des WindSeeG (siehe auch 1.2) sieht 

künftig ein geändertes Ausschreibungssystem vor. Zur Erreichung der erhöhten Ausbauziele soll der 

Ausbau beschleunigt werden, indem neben den durch das BSH zentral voruntersuchten Flächen 

auch nicht zentral voruntersuchte Flächen ausgeschrieben werden. Der bezuschlagte Bieter stellt 

dann einen Antrag auf Plangenehmigung (für zentral voruntersuchte Flächen) oder Planfeststellung 

(für nicht zentral voruntersuchte Flächen), welcher durch das BSH geprüft wird (siehe Abbildung 9).  

und Jahresbericht) zu ermitteln, festzulegen und mit Beginn der nächsten Zugperiode entsprechend 

Anordnung 21.3 anzuwenden. Die Abschaltschwellenwerte sind für Nachtzieher und/ oder Tagzie-

her für den Frühjahrs- und Herbstzug separat zu ermitteln. Die Abschaltschwellenwerte werden in 

Vogelradarechos je 10 min je km (Mean Traffic Rate (MTR), angepasst an 10-Minuten-Intervalle) 

in der Höhe von 22 -196 m gemessen. 

21.3.1: Im Falle einer signifikanten Erhöhung des Kollisionsrisikos von Zugvögeln sind die OWEA 

zur Reduzierung des Kollisionsrisikos nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen abzuschalten 

und aus dem Wind zu drehen. Von einer signifikanten Erhöhung des Kollisionsrisikos ist auszuge-

hen, sofern die den OWP passierenden Nacht- und Tagzieher jeweils während eines Zugjahres 

(Frühjahrs- und Herbstzug) mit einer Wahrscheinlichkeit von >= 1 % mit den Anlagen kollidieren. 

Die Konkretisierung und Festlegung eines gesonderten Schwellenwertes für den Kranich bleibt vor-

behalten. 

21.3.3: Das Erfordernis der Abschaltung von insgesamt 50 OWEA mittels geeigneter Abschaltvor-

richtungen richtet sich für den Tag- und Nachtzug nach dem Erreichen oder Überschreiten der für 

den Tag- und Nachtzug sowie den Frühjahrs- und Herbstzug zu ermittelnden Abschaltschwellen-

werte an der Radarstation. Die OWEA sind bei Erreichen oder Überschreiten eines Abschaltschwel-

lenwertes innerhalb von 5 Minuten abzuschalten. 

21.6: Soweit die vorstehenden Anordnungen nach dem Ergebnis des Monitorings oder sonstiger 

Erkenntnisse nicht geeignet sind, die Anforderungen des § 44 Absatz 1 BNatSchG zu gewährleis-

ten, behält sich das BSH vor, diese einschließlich des erforderlichen Abschalt-Algorithmus (Ab-

schaltzeiten) entsprechend anzupassen. 
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Abbildung 9: Schematische Darstellung des Ausschreibungsverfahrens für zentral voruntersuchte und nicht zentral vorun-

tersuchte Flächen. 

 

Bei der Flächenvoruntersuchung für zentral auszuschreibende Flächen des Flächenentwicklungs-

plans werden Meeresumwelt, Baugrund, Wind- und ozeanographische Verhältnisse sowie die ver-

kehrliche Eignung des Gebietes untersucht und die erlangten Ergebnisse in Berichten gesammelt. 

Auf Grundlage dieser Unterlagen sowie weiterer Informationen prüft das BSH die Eignung der Flä-

che. Kommt das BSH zu dem Ergebnis, dass die Fläche geeignet ist, so stellt es die Eignung per 

Rechtsverordnung fest und die Untersuchungsergebnisse werden der BNetzA für das Ausschrei-

bungsverfahren übermittelt. 

Das BSH hat am 18.01.2022 die Eignung zur Ausschreibung für drei Flächen in der Nordsee (Flä-

chen N-3.5, N-3.6 und N-7.2) durch die Bundesnetzagentur festgestellt. Diese wurden in Form der 

Zweiten Verordnung zur Durchführung des Windenergie-auf-See-Gesetzes (2.WindSeeV)29 am 

27.01.2022 im Bundesgesetzblatt (BGBl I 2022, S. 58) veröffentlicht. 

Der Zuschlag nach der zweiten Ausschreibung für Offshore-Windenergieflächen im zentralen Modell 

zum Gebotstermin 1. September 2022 wurde am 7. September 2022 durch die Bundesnetzagentur 

bekannt gegeben. Gegenstand der Ausschreibung war die voruntersuchte Fläche N-7.2 mit einem 

                                                

29 https://www.bsh.de/DE/THEMEN/Offshore/Flaechenvoruntersuchung/_Anlagen/Downloads/AJ2022_2023_2Wind-

SeeV.html 

 

https://www.bsh.de/DE/THEMEN/Offshore/Flaechenvoruntersuchung/_Anlagen/Downloads/AJ2022_2023_2WindSeeV.html
https://www.bsh.de/DE/THEMEN/Offshore/Flaechenvoruntersuchung/_Anlagen/Downloads/AJ2022_2023_2WindSeeV.html
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Ausschreibungsvolumen von 980 MW. Für diese Fläche hat die Vattenfall Atlantis 1 und Global Tech 

2 Offshore Wind GmbH ihr Eintrittsrecht gegenüber der Bundesnetzagentur ausgeübt. 

Für die Flächen N-6.6 und N-6.7 wurden die Entwürfe der Eignungsprüfung, der Eignungsfeststel-

lung und der Umweltberichte am 20. Mai 2022 durch das BSH öffentlich bekannt gemacht. Im Sep-

tember 2022 wurden die Untersuchungsrahmen zur Voruntersuchung und Strategischen Umwelt-

prüfung der Flächen N-9.1, N-9.2, N-9.3, N-10.1 und N-10.2 in der AWZ der Nordsee festgelegt. Die 

Flächen sollen im Jahr 2024 bzw. 2025 zur Entwicklung durch Dritte öffentlich ausgeschrieben wer-

den. 

Zentral voruntersuchte Flächen werden über einen Gebotswert und über qualitative Kriterien durch 

die Bundesnetzagentur vergeben. Den Zuschlag erhält der Bieter mit der höchsten Punktzahl. Be-

wertungskriterien sind entsprechend § 53 WindSeeG die Höhe des Gebotswerts, der Einsatz von 

ungefördertem Strom aus erneuerbaren Energien des Herstellungsprozesses der Windenergieanla-

gen, der Umfang der Lieferung von auf der ausgeschriebenen Fläche erzeugter Energie an Unter-

nehmen, mit den eingesetzten Gründungstechnologien verbundene Schallbelastung und Versiege-

lung des Meeresbodens und der Beitrag zur Fachkräftesicherung. Die Einnahmen aus den Zahlun-

gen des Gebotswerts gehen zu 90% in die Offshore-Netzumlage nach § 17f EnWG ein und senken 

damit gemäß § 59 WindSeeG die Stromkosten (Stromkostensenkungskomponente). Weitere 5% 

sind als Meeresnaturschutzkomponente vorgesehen. Die Mittel sind zweckgebunden für Maßnah-

men des Meeresnaturschutzes und möglichst in dem betroffenen Naturraum zu verwenden. Die ver-

bleibenden 5% sind als Fischereikomponente für Maßnahmen der umweltschonenden Fischerei an 

den Bundeshaushalt zu leisten.  

Bei nicht zentral voruntersuchten Flächen erfolgt die Ausschreibung der im Flächenentwicklungsplan 

entsprechend ausgewiesenen Flächen ohne vorherige Flächenvoruntersuchung und Eignungsprü-

fung durch das BSH. Die Bundesnetzagentur macht die Ausschreibungen der Flächen bekannt und 

erteilt auf jeder ausgeschriebenen Fläche dem Gebot mit dem niedrigsten Gebotswert den Zuschlag. 

Das Gebotsverfahren wurde für nicht zentral voruntersuchte Flächen um eine dynamische Regelung 

im Falle mehrerer 0-Cent-Gebote ergänzt. Gemäß diesen gesetzlichen Änderungen sollen im Jahr 

2023 zwei Ausschreibungsrunden stattfinden. Nach § 23 WindSeeG leistet der bezuschlagte Bieter, 

der im dynamischen Gebotsverfahren nach § 21 den Zuschlag erhalten hat, ebenfalls eine zweite 

Gebotskomponente, wobei 90% als Stromkostensenkungskomponente an den anbindungsverpflich-

teten Übertragungsnetzbetreiber entrichtet werden und 5% für den Meeresnaturschutz sowie 5% für 

nachhaltige Fischerei an den Bundeshaushalt. 
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Offshore -Windenergie: Stand des Ausbaus  

Die Zahl der Offshore Windenergieanlagen in Deutschland nimmt seit 2013 stetig zu, wobei im Jahr 

2022 38 Windenergieanlagen des Windparks Kaskasi II mit einer Leistung von insgesamt 342 MW 

installiert wurden. Die installierte Leistung beträgt Stand Dezember 2022 8,1 GW (siehe Abbildung 

10). Damit belegt Deutschland bei einer vergleichsweise kleinen AWZ-Fläche im internationalen 

Vergleich Platz drei hinter Großbritannien und China (siehe Abbildung 11). 

 

Abbildung 10: Anzahl der Windenergieanlagen in der AWZ und kumulierte MW 2010-2022 (eigene Darstellung; Daten: 

BSH) 

 

Tabelle 4 sowie Abbildung 12 und Abbildung 13 geben eine Übersicht über die sich Stand 12/2022 

im Bau und im Betrieb befindlichen Offshore-Windparks in der Nord- und Ostsee. 

Planfestgestellt wurden 2022 die Windparkprojekte EnBW He Dreiht und Baltic Eagle. Derzeit befin-

den sich etliche genehmigte Windparks, die einen Zuschlag im Übergangssystem erhalten haben, 

im Bau oder in der Bauvorbereitung (Baltic Eagle, Borkum Riffgrund 3, EnBW He Dreiht, Gode Wind 

3). In den Windparks Borkum Riffgrund 3 und Gode Wind 3 wurden jeweils bis zu drei Windenergie-

anlagen als Pilotwindenergieanlagen mit Installation ohne Impulsrammung beantragt und durch die 

BNetzA planfestgestellt.30 

 

                                                

30 https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK6-GZ/2021/BK6-21-099/BK6-21-099_be-

schluss.html?nn=411978 und https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK6-GZ/2021/BK6-21-

306/BK6-21-306_beschluss.html?nn=411978 
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Abbildung 11: Windenergie auf See und Fläche AWZ & Küstenmeer (in km2). Die 10 Länder mit der größten installierten 

Leistung weltweit, Stand Mitte 2022 (Quellen: AWZ-Flächen (Lonneville, Britt. et al., 2022)31, Offshore-Leistung nach 

(World Forum Offshore Wind e.V., 2023)32 

 

                                                

31 https://www.vliz.be/en/imis?refid=347874 

32 https://wfo-global.org/reports/  

https://www.vliz.be/en/imis?refid=347874
https://wfo-global.org/reports/
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Tabelle 4: Übersicht Windparks in der AWZ Stand Dezember 2022 

Nr. 
Offshore -Wind-

park  

Anzahl 

WEA 

Leistung 

[MW]  
Genehmigung  

Inbetriebnahme 

(ab Probebetrieb)  

In Betrieb (12/2022)  

1 
alpha ventus 

(Borkum West) 
12 60 2001 04/ 2010 

2 BARD Offshore 1 80 400 2007 08/ 2013 

3 
Trianel Windpark 

Borkum  
40 200 2008 06/ 2015 

4 Meerwind Süd/Ost 80 288 2007 02/ 2015 

5 Nordsee Ost 48 295 2004 05/ 2015 

6 Global Tech I 80 400 2006 07/ 2015 

7 Dan Tysk 80 288 2005 03/ 2015 

8 
EnBW Windpark Bal-

tic 2 (Kriegers Flak) 
80 288 2005 07/ 2015 

9 Borkum Riffgrund 1   78 312 2004 07/ 2015 

10 Amrumbank West 80 288 2004 10/ 2015 

11 Butendiek   80 288 2002 08/ 2015 

12 Gode Wind 01 55 330 2006 08/ 2016 

13 Gode Wind 02 42 252 2009 08/ 2016 

14 Sandbank 72 288 2004 01/ 2017 

15 Veja Mate 67 402 2009 05/ 2017 

16 
Nordsee One (Innogy  

Nordsee 1) 
54 324 2012 10/ 2017 

17 Wikinger 70 350 2007 12/ 2017 

18 
Arkona-Becken Süd-

ost 
60 385 2006 04/ 2019 

19 Borkum Riffgrund II 56 465 2011 06/ 2019 

20 Merkur Offshore 66 396 2009 06/ 2019 

21 Deutsche Bucht 31 260 2010 07/ 2019 

22 EnBW Hohe See 71 497 2006 10/ 2019 

23 Albatros 16 112 2011 01/ 2020 

24 
Trianel Windpark 

Borkum Bauphase 2 
32 200 2008 07/ 2020 

25 KASKASI II 38 342 2020 11/ 2022 
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Im Bau (12/2022) 

26 Baltic Eagle 50 494 2022 2024 

In der Bauvorbereitung  (12/2022) 

27 Gode Wind 3 23 350 2021 2024 

28 Borkum Riffgrund 3 83 913 2021 2025 

29 EnBW He Dreiht 64 960 2022 2025 

 

 

Abbildung 12: Übersicht Offshore-Windparks in der Nordsee Stand 01/2023 (BSH 2023) 
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Abbildung 13: Übersicht Offshore-Windparks in der Ostsee Stand 01/2023(BSH 2023) 

 
Die erwartete Entwicklung der Offshore-Windenergie (siehe Abbildung 14) wird 2022 von der Bran-

che mit unter 15 GW bis 2027 niedriger angesetzt als im WindSeeG verankert.  








































































